
115                   
Mitgliedsnummer 

   
Beginn der Kurzmitgliedschaft  Ende der Kurzmitgliedschaft 
 

 
Aufnahmeantrag zur Kurzmitgliedschaft 

im Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. 
nach § 4 des Statuts 

 

Antragsteller(in)*:  

Name Vorname Geb.-Tag 
Anschrift 

PLZ Ort Straße 

erreichbar über: (freiwillige Angabe) 

Telefon 1 Telefon 2 E-Mail 
* Ihre Daten werden gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes verwendet und ausschließlich für 
die Erfüllung des Vereinszwecks genutzt. Das Verfahrensverzeichnis gemäß Art. 30 DSGVO kann 
in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle des Vereins inner-halb der Öffnungszeiten jederzeit ein-
gesehen werden. 
 

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Kurzmitglied in den Mieterverein 
Dresden und Umgebung e.V. 
 
Das Statut des Vereins, das mir bekannt ist, erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 

Außerdem erkenne ich folgende besonderen auf der Basis des Statutes und der Beschlüsse des Vor-
standes geltenden Bedingungen der Kurzmitgliedschaft mit meiner Unterschrift an: 
 Die Mitgliedschaft ist auf einen Zeitraum von drei Monaten vom Datum des Eintritts an be-

grenzt. 
 Das aktive und passive Wahlrecht innerhalb des Vereins ist ausgeschlossen. 
 Innerhalb des Zeitraumes der Kurzmitgliedschaft können maximal drei Beratungseinheiten á 

20 Minuten in Anspruch genommen werden. 
 Die Beratung erfolgt ausschließlich zu Fragen, die das Mietverhältnis über die selbst genutzte 

Wohnung betreffen. 
 Der einmalige Beitrag ist beim Eintritt bar zu entrichten.  

o Einmaliger Beitrag für Wohnungsmieter: 45,00 € 
 Wird spätestens einen Monat nach Beendigung der Kurzmitgliedschaft ein Antrag auf Vollmit-

gliedschaft gestellt, so wird der geleistete Beitrag auf den Aufnahmebeitrag und den fälligen 
Jahresbeitrag angerechnet. 

 
Im Rahmen der Kurzmitgliedschaft besteht kein Anspruch auf: 

 Rechtsschutzversicherung 
 Zustellung der MieterZeitung 
 Anfertigung von Schriftsätzen 

 
   
   
Datum                                                    Unterschrift Antragsteller(in) 


